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Völkerkunde .

Der Monotheismus hat ſeinen Urſprung in der geoffenbarten Religion

der Juden , deren Anzahl ſtets gering war und gegenwärtig ſieben Millionen be⸗

tragen mag , von denen die Mehrzahl Europa bewohnt , der Reſt aber über alle

Erdteile zerſtreut iſt . Aus dem Judentume entwickelte ſich , geſtiftet von Jeſus

Chriſtus , die Religion der Gottes - und Menſchenliebe , das Chriſtentum ,

Träger der europäiſchen Kultur und mit dieſer über alle Erdteile verbreitet . Die

Zahl ſeiner Bekenner mag 400 Millionen betragen und dieſe verteilen ſich auf

drei Hauptzweige :

1) Die römiſch - katholiſche Kirche mit den unierten Griechen

( 200 Millionen ) , deren Haupt der Papſt in Rom , vorherrſchend in Süd⸗ und

Mitteleuropa , ſowie in Süd⸗ und Mittelamerika ; 2) Die griechiſch - katho⸗

liſche ( orthodoxe ) Kirche ( 90 Mill . ) in Rußland , Südoſt - Europa und

Südweſt⸗Aſien . Sie ſteht unter Patriarchen , von denen derjenige in Konſtan⸗

tinopel lange Zeit einen gewiſſen Vorrang beſaß ; 3) die proteſtantiſche

Kirche ( 110 Mill . ) mit biſchöflicher , meiſt durch den Landesherrn ausgeübter

Repräſentation . Sie iſt im Nördlichen Deutſchland , der Schweiz und den

Niederlanden , Skandinavien , England und Nordamerika vorherrſchend . Die

drei Hauptſtämme der chriſtlichen Kirche weiſen unter ſich wiederum Abzwei⸗

gungen auf , ſo die römiſch⸗katholiſche Kirche : den Altkatholizismus , die griechiſch⸗
katholiſche Kirche : die Monophyſiten und Neſtorianer , der Proteſtantismus : die

lutheriſche , reformierte , anglikaniſche Kirche , die Sekten der Herrnhuter , Metho⸗

diſten , Mennoniten , Irvingianer ꝛc. , deren Charakteriſierung der ſpeziellen Reli⸗

gionsgeſchichte angehört .
Eine eigentümliche Stellung nimmt der Mohammedanismus ( Islam )

ein , von Mohammed ( im 7. Jahrh . ) gegründet und durch Feuer und Schwert in

kurzer Zeit über Weſtaſien und Nordafrika verbreitet . Ein Gemiſch heidniſcher ,

jüdiſcher und chriſtlicher Lehren , hat der Islam nur eine verhältnismäßig kurze

Zeit der Blüte aufzuweiſen , doch huldigen ihm noch immer über 150 Millionen

Menſchen . Schon früh zerſiel er in zwei Parteien , die der Sunniten und

Schiiten . Erſtere nehmen außer dem geſchriebenen Geſetzbuche ( Koran ) noch

eine Tradition ( Sunna ) an, letztere leugnen dieſe . Daneben exiſtieren noch zahl⸗

reiche kleinere Sekten .

8. 34 .

Staatsweſen .

Mit der Entwickelung der Kultur bilden ſich notwendig die geſellſchaftlichen

Verhältniſſe der Menſchheit aus . Das Zuſammenleben bedingt zur Erhaltung

des Ganzen Unterordnung des Einzelnen unter gewiſſe Gebräuche , Vorſchriften ,

Geſetze . Bei den Wandervölkern wacht der Angeſehenſte ( Patriarch , Häuptling )

über die Befolgung dieſer notwendigen Anordnungen . Erſt bei anſäſſigen,
ackerbautreibenden Stämmen tritt eine feſtere Organiſation des Ganzen ein ,

es bilden ſich beſtimmte Staaten , die als ſolche handelnd in den Gang der
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Entwickelung der Menſchheit eingreifen . Man unterſcheidet im Organismus
eines Staates zwei Hauptteile : Verfaſſung und Verwaltung . Erſtere

beſtimmt die Anordnung der Regierungsgewalt , letztere die Ausübung derſelben

durch die Behörden . Je nach der Form der oberſten Regierungsgewalt unter⸗

ſcheidet man :

a. Republik oder Vielherrſchaft , in welcher die höchſte Gewalt der Ge —

ſamtheit oder einem Teile der Staatsbürger zuſteht . Die Republik iſt demokra⸗

tiſch , wenn das geſamte Volk die Gewalt ausübt , ariſtokratiſch , wenn dieſelbe

in gewiſſen Familien durch Volks⸗ oder Selbſtwahl verharrt . Die demokratiſche

Republik iſt , wie die Erfahrung gelehrt hat , die praktiſch ungeeignetſte aller

Staatsformen ; ſie artet bisweilen in Pöbelherrſchaft ( Ochlokratie ) aus , doch kann

letztere naturgemäß nie lange Beſtand haben .

b. Monarchie oder Einherrſchaft ( Erb - oder Wahlmonarchie ) , in welcher

eine Perſon die höchſte Gewalt ausübt . Iſt hierbei der Wille des Herrſchers

alleinige Quelle der Geſetzgebung , ſo heißt die Monarchie unumſchränkte

( abſolute ) ; ſteht dagegen dem Volke Mitwirkung an der Geſetzgebung zu , ſo

entſteht die beſchränkte Monarchie . Letztere erſcheint als konſtitutionelle

Monarchie , wenn die Geſamtheit des Volkes durch Vertreter repräſentiert wird ,

denen eine Mitwirkung bei der Geſetzgebung und der Kontrolle der Verwaltung

zuſteht .

B . Sie atteſtkünde

8. 35 .

Europa .
9 900 O00αE- m

( 180 000 Q. Meilen , 330 Millionen Einwohner . )

Europa , an Größe nächſt Auſtralien der kleinſte Erdteil , überragt alle

übrigen durch die geiſtige und materielle Wohlfahrt ſeiner Bewohner . Es iſt
der Mittelpunkt der menſchlichen Thätigkeit , ſofern dieſelbe höheren Geſichts⸗
punkten eingeordnet erſcheint ; der Sitz der fortſchreitenden Bildung und das

Zentrum der irdiſchen Macht . Bei keinem anderen Erdteile iſt ein verhältnis⸗

mäßig gleich großer Teil der Oberfläche anbaufähig und wirklich bebaut ; kein

anderer Erdteil hat im ganzen ein ungehemmter menſchlicher Thätigkeit und

Entwickelung gleich günſtiges Klima ; keiner iſt ſo leicht von allen Seiten zu⸗

gänglich und allen anderen ſo nahe gerückt als Europa . Anderſeits ſind die

Produkte , welche die Natur ohne beſondere menſchliche Thätigkeit liefert , in

Europa weder zahlreich noch wertvoll und in dieſer Beziehung ſteht unſer Erd —

teil hinter Aſien , Amerika und ſelbſt Afrika ſehr zurück . Allein gerade der Um⸗

ſtand , daß auf europäiſchem Boden der Natur nur durch angeſtrengte Arbeit
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